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RS OGH 2014/10/23 2Ob73/14w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.2014

Norm

ASVG §333 Abs1

AÜG §7 Abs2

Rechtssatz

Das zwischen dem Überlasser und Beschäftiger nach dem AÜG bestehende Vertragsverhältnis hindert nicht die

Anwendung des § 333 ASVG, wenn der Beschäftiger vom Überlasser auf Schadenersatz aufgrund der dem verletzten

Arbeitnehmer geleisteten Lohnfortzahlung in Anspruch genommen wird.
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